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Editorial

Gerhard Bartz © privat

Liebe Mitglieder, Freundinnen und Freunde unseres 
Vereines, 

um es mit den Worten von Kaiser Franz zu sagen: 
„Ja ist es schon wieder Weihnachten?“ Ja, so schaut 
es aus. Auch wenn es sich - wie übrigens jedes Jahr - 
nicht so anfühlt. Mit zwei großen Kriegsschauplätzen 
und unzähligen „kleinen“, die sich weitgehend der öf-
fentlichen Wahrnehmung entziehen, wird es schwer, 
Weihnachtsstimmung hochkommen zu lassen. Als ob 
das nicht genug wäre, zerbricht auch noch die „Am-
pel“. Diese drei Jahre waren geprägt von Verweige-
rungen, Streit, Stillstand, aber auch vom regelrechten 
Hass auf die Regierung, geschürt von der oppositio-
nellen Union, welche die Ampel als die schlechteste 
Regierung aller Zeiten brandmarkte und alle dortigen 
Aktivitäten teils unsachlich bekämpfte. Damit brach-
te sie die breite Masse gegen die Regierung auf, was 
den Druck noch mehr verstärkte.

Da die Ampel ständig unter Druck war, kamen auch die 
Vorhaben, in die wir große Hoffnungen setzten, nicht 
vorwärts. Sowohl das allgemeine Gleichbehandlungs-
gesetz als auch das Barrierefreiheitsgesetz blieben im 
parlamentarischen Verfahren stecken. Das Intensivpfle-
ge- und Rehabilitationsgesetz hat nach wie vor nichts 
mit der Lebenswirklichkeit vieler Menschen mit Behin-
derung zu tun. Es steht im krassen Widerspruch zu un-
serer Verfassung und auch zur Behindertenrechtskon-
vention. Es hätte nie so verabschiedet werden dürfen.

Und somit stellt sich erneut die Frage nach der Funk-
tion unserer Verfassung. 

Während die Rechtsprechung (Judikative Staatsgewalt) 
bei ihren Entscheidungen - zumindest auf Landes- und 
Bundesebene) stets auf die Verfassung Bezug nimmt, 

kann man dies nicht beim Gesetzgeber (Legislative) 
und schon gar selten bei der Verwaltung (Exekutive) 
erkennen. Dabei handelt es sich bei Artikel 3 GG um 
ein absolutes Grundrecht: „Niemand darf wegen sei-
ner Behinderung benachteiligt werden.“ Und dieses 
Grundrecht ist in Artikel 1 Absatz 3 ausdrücklich 
zur allseitigen Verwendung vorgesehen: „Die nach-
folgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, voll-
ziehende Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar 
geltendes Recht.“ Warum das so selten wirksam wird, 
haben wir an dieser Stelle schon häufig gefragt.

Alle, wirklich alle Menschen werden mit den gleichen 
Rechten geboren. Stellt man dann fest, dass sie eine 
Behinderung haben, nimmt man ihnen die Rechte in 
Teilen wieder weg. Gleiches gilt, wenn der Mensch 
im Laufe seines Lebens eine Behinderung „erwirbt“, 
sei es durch Krankheit oder Unfall. Schon geht er 
Teilen seiner Menschenrechte verlustig. Auf unserem 
Titelbild steht er dann auf einer Seite der Mauer, der 
nicht behinderte Rest der Gesellschaft auf der ande-
ren Seite. Die Mauer wurde aus Gesetzen gemacht, 
die vorgeben, die Rechte behinderter Menschen zu 
schützen. Angesichts der Tatenlosigkeit von minde-
stens zwei der drei Staatsgewalten fragen wir uns, ob 
es nicht vielleicht doch umgekehrt sein kann. 

Der dicke Pfeil zeigt, wie sich Menschen mit Behinde-
rung blitzartig auf „ihrer“ Seite der Mauer wiederfin-
den. Der Weg zurück in die Gesellschaft, im Bild mit 
kleinen Pfeilen dargestellt, führt durch die Mauer der 
Gesetze. Diese sorgen dafür, dass stets nur eine homö-
opathische Dosis unserer Rechte die Mauer durchdrin-
gen kann. Als Beispiel führen wir die Einkommens- 
und Vermögenswegnahme an. Bestenfalls werden 
Freibeträge hochgesetzt. Es werden Unterschiede zwi-
schen der Hilfe zur Pflege und der Eingliederungshil-
fe gemacht, das auch noch in Abhängigkeit vom Alter 
bei Antragstellung. So sorgt man dafür, dass die Ver-
waltung beschäftigt und auch der Abschreckungsef-
fekt erhalten bleibt. Denkt man länger darüber nach, 
kommt man wirklich zur Überzeugung, dass die Ge-
setzgebung den Zustand unserer Benachteiligungen 
eher zementiert, statt diese zu beseitigen.

Im nachfolgenden Artikel greifen wir zwei Beispiele 
aus der Bedarfsermittlung heraus, einmal beim Be-
darf in Stunden und einmal beim Bedarf in Höhe des 
Unterstützungsanspruches.

Nachdem Bayern den Anfang macht und das dortige 
Landesbehindertengeld auf die Hälfte kürzt, müssen 
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Editorial / Leitartikel

Leitartikel

wir auf der Hut sein. Nicht dass Menschen mit Behin-
derung auch noch zur Finanzierung von Haushaltslö-
chern herangezogen werden. Dies kann im Bereich 
der Lebenshaltung geschehen, wenn wirklich alle da-
von betroffen sind. Aber Hände weg von den Nach-
teilsausgleichen! Denn damit würden Menschen mit 
Behinderung zusätzlich benachteiligt.

Deshalb bleiben auch die Forderungen nach dem 
allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, dem Barri-
erefreiheitsgesetz, sowie einer Überarbeitung des 
Intensivpflege- und Rehabilitationsgesetzes unein-
geschränkt bestehen. Selbst dann, wenn der Lebens-
standard für alle gerecht gesenkt wird, beispielsweise 
für vermögens- und einkommensabhängige Steuern.
Vergessen wir beim Lärm des Wahlkampfes und 
den Streitereien auf den Straßen und in den unsozi-
alen Medien nicht, dass es Weihnachtszeit ist. Es täte 
unserer Gesellschaft gut, wenn wir uns einmal et-
was zurücklehnen und durchatmen. Einfach mal den 
Krach und die Hektik ausblenden und dann im näch-
sten Jahr das Ganze wieder langsamer angehen. 

Am 6. September 2024 verstarb unsere stellvertre-
tende Vorsitzende Maria Büschl-Schumacher. Sie 
konnte ihr Amt nur etwas über ein Jahr ausüben. Wir 
haben ihren Hinterbliebenen unsere Anteilnahme be-
kundet. Da wir zwei Stellvertreterinnen hatten, las-
sen wir den Platz bis zur nächsten schriftlichen Mit-
gliederversammlung vakant. Wir bitten heute schon 
um Bewerbungen für die Vorstandswahlen im zwei-
ten Quartal 2025. Wir würden uns über Bewerbungen 
von Menschen mit Behinderungen und einschlägigen 
Kenntnissen in der Arbeit mit Ratsuchenden freuen.

Im Namen des gesamten Vorstandes wünsche ich Ih-
nen ein schönes Fest im Kreise lieber Menschen und 
einen guten Übergang nach 2025! 

Mit freundlichen Grüßen 
 

Gerhard Bartz, Vorsitzender

Bedarfsermittlung in Zeit und Wert
Ermittlung des Bedarfes in Stunden

Die Wissenschaft hat es bis heute nicht verstanden, dass 
es einen gravierenden Unterschied zwischen dem Be-
darf in Einrichtungen und dem im ambulanten Bereich 
gibt. In Einrichtungen zählen nur die tatsächlichen Un-
terstützungen. Man ruft eine Pflegekraft, die leistet die 
Verrichtung, geht wieder und steht für andere Einrich-
tungsbewohner auf Abruf bereit. Diese Bereitschafts-
zeiten ohne Abruf müssen dann von allen Einrich-
tungsbewohnern als Aufschlag mit bezahlt werden.

Anders im ambulanten Bereich. Hier steht die Assi-
stenz nur einer Person zur Verfügung. Und zwar über 
die gesamte Zeit der vereinbarten verlässlichen An-
wesenheit. Daher müssen hier die Zeiten zwischen 
den Verrichtungen auch bezahlt werden. Geregelt ist 
das im § 615 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB). Ein 
solcher Tag kann also wie folgt aussehen:

 Die Arbeitszeit wird voll bezahlt, die Bereitschafts-
zeit kann je nach Einsatzwahrscheinlichkeit abgewer-
tet werden. Zwar gibt es auch Entscheidungen, dass die 
Bereitschaftszeit ebenso voll bezahlt werden muss. Das 
Bundesarbeitsgericht ist jedoch anderer Meinung.

Von Kostenträgerseite wird immer mal wieder ver-
sucht, die Bedarfsermittlung aus den Einrichtungen 
auf die ambulante Assistenz zu übertragen. Dabei 
werden die Einsatzzeiten, beispielsweise bei Toilet-
tengängen, addiert und ein täglicher Gesamtbedarf 
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Leitartikel

von beispielsweise 6,23 Stunden ermittelt. Deshalb 
weniger, weil logischerweise damit Zeiten zwischen 
den Verrichtungen gänzlich unberücksichtigt blei-
ben. Da es jedoch keine Assistenzpersonen gibt, die 
man auf Standby geschaltet in der Besenkammer ab-
stellen kann, ist diese Stundenermittlung nicht be-

darfsdeckend. Sollte ein Kostenträger aber auf diese 
Stundenzahl bestehen, dann sollte er bitte im nach-
stehenden Zeitstrahl diese 6,23 Stunden eintragen. 
Aber so, dass die gewünschte Aktivzeit abgedeckt 
ist und auch der rechtlichen Situation Rechnung ge-
tragen wird.

 Höhe des Stundenlohnes zur Ermittlung des Hilfebedarfes

ForseA e.V. fordert einen Mindestlohn in der Assi-
stenz nach der Tarifgruppe TVöD, P-Tabelle Gr. P6 
Stufe 2 in Höhe von 2990,59 €. Durch unterschied-
liche Wochenarbeitszeiten ergeben sich daraus fol-
gende Stundenlöhne: in Westdeutschland ohne Ba-
den-Württemberg: bei 38,5 Wochenstunden ergeben 
sich 17,87 €, in Baden-Württemberg bei 39 Wochen-
stunden ergeben sich 17,64 €, in Ostdeutschland bei 
40 Wochenstunden ergeben sich 17,20 €. 

Es gibt Gerichtsurteile, die diese Löhne für angemes-
sen erachten. Dennoch bestehen bis jetzt Kostenträ-
ger darauf, nur den gesetzlichen Mindestlohn in ei-
ner derzeitigen Höhe von 12,41 € zu erstatten und 
verletzen dadurch ihre Pflicht zur Bedarfsdeckung 
gröblichst. Denn damit kann man weder ein beste-
hendes Team zusammenhalten, noch freigewordene 
Arbeitsplätze auf dem Arbeitsmarkt wieder besetzen. 
Gleichzeitig wird der Raum zur Assistenzsuche mas-
siv eingrenzt, indem man sich weigert, Blockarbeits-
zeit zu finanzieren. Sie erkennen die Ausnahmen des 
§ 18 ArbzG nicht an. Damit verhindert die Behörde, 
die eigentlich helfen soll, ein größeres Einzugsgebiet 

bei der Assistenzsuche. Während alle einschlägige 
Überwachungsorgane für Arbeitgeber keine Einwän-
de gegen die Blockarbeitszeit haben, torpedieren aus-
gerechnet Kostenträger und manche Sozialgerichte 
die Anwendung dieser Ausnahmeregelung. Schänd-
lich, weil die Beweggründe als ausgesprochen nied-
rig angesehen werden.

Es gibt eine Pflicht zur Bedarfsdeckung. Diese ergibt 
sich aus dem § 104 SGB IX und umfasst neben der 
bedarfsdeckenden Genehmigung von Zeiten der Un-
terstützung auch deren Bezahlung. Denn was nützt 
es, wenn genügend Stunden genehmigt werden und 
durch zu geringe Bezahlung keine Assistenzpersonen 
gefunden werden können? Wie scheinheilig diese 
Restriktionen geführt werden, erkennt man an den 
Durchschnittslöhnen, die für ungelernte Pflegekräf-
te im ambulanten Bereich tatsächlich gezahlt wer-
den. Diese werden jährlich kurz vor Jahresende vom 
GKV-Spitzenverband veröffentlicht. Auf unserer In-
ternetseite weisen wir unter Beratung und Tariflöhne 
auf diese Veröffentlichung hin.

Die aktuelle Tabelle (Stand 31.10.2024):
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Leitartikel

Wenn man sich allein die erste Spalte ansieht, erkennt 
man, dass ungelernte Kräfte im ambulanten Bereich 
wesentlich besser verdienen als unser Mindestlohn-
vorschlag vorsieht. Es gibt auch Regionen, da lassen 
sich mit unserem Vorschlag kaum noch Leute einstel-

„Hinsichtlich der Eingliederungshilfeleistungen für wesentlich Behinderte – wie die Klägerin – im 
Sinne des § 53 Abs. 1 Satz 1 SGB XII besteht kein behördliches Ermessen, sondern ein Anspruch 
des wesentlich Behinderten.“ (Landessozialgericht Baden-Württemberg am 22.02.2018 (L7 SO 3516/14) 
(https://tinyurl.com/776hmabt)

Wir gehen durchaus verantwortungsbewusst mit den 
öffentlichen Mitteln um. Wenn uns der Kostenträger, 
sei es durch Streichung von beantragten Zeiten oder 
durch zu geringe Kostenerstattung, die Möglichkeit 
nimmt, bedarfsdeckende Assistenz zu erhalten, ver-
letzt er nicht nur Gesetze, sondern missachtet auch 

unsere Verfassungsrechte sowie die Behinderten-
rechtskonvention.

Derzeit haben wir beinahe täglich den Eindruck, dass 
die Sozialgesetzbücher dazu geschaffen wurden, uns 
nur in winzigen Tippelschritten ins „normale“ Leben 

len. Hier muss dieser Betrag aufgestockt werden, um 
die Bedarfsdeckung zu garantieren.

Wie können wir Kostenträgern endlich klar machen, 
dass sie nichts zu deckeln haben?
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Leitartikel / Kolumne

in der Gesellschaft zu lassen. Und auch nur die, die sich 
wehren. Andere gehen leer aus, haben beispielsweise 
24 Stunden Assistenz beantragt, was auch der Pflege-
grad 4 sowie ein fachärztliches Gutachten untermau-
ern. Mit einer an Kaltschnäuzigkeit grenzenden Si-
cherheit „gewährt“ der Kostenträger gerade mal acht 
Stunden. Selbst in der zweiten Instanz machte sich 
ein Gericht in Bayern zusammen mit dem Kostenträ-
ger über den Wunsch nach einer 24/7-Assistenz lustig. 

Der Kostenträger verschleppt das Genehmigungsver-
fahren durch immer neue Begutachtungen und immer 
mal wieder bei ihm im Haus verschollen gegangenen 
Unterlagen bereits seit Jahren.

Wir zeigen im Titelbild, dass die Sozialgesetzbücher 
oftmals von behinderten Menschen als Abwehrmau-
er der Gesellschaft gegen unseren Wunsch, gleichbe-
rechtigt in ihr mit zu leben, empfunden werden. 

Kolumne

Die Problematik des Missbrauchs des Begriffs „Inklusion“ durch Son-
derprojekte
kobinet-Nachrichten am 14.10.2024 von Ottmar Miles-Paul
 
Die inflationäre Verwendung des Begriffs „Inklusion“ 
für Sonderprojekte führt nach Ansicht von Ralph 
Milewski dazu, dass die eigentliche Vision von In-
klusion verloren geht. „Solange Menschen mit Behin-
derungen nur in speziellen Programmen zusammen 
mit anderen agieren können, bleibt der Weg zur ech-
ten Gleichberechtigung unerfüllt. Es ist wichtig, di-
ese Differenzierung klar zu benennen und nicht je-
des Sonderprojekt als inklusiv zu bezeichnen.“ Dies 
schreibt Ralph Milewski u.a. in einem Gastbeitrag für 
die kobinet-nachrichten als Reaktion auf den kobinet-
Bericht vom 7. Oktober 2024 mit dem Titel „Vorhang 
auf für Inklusion“. (https://tinyurl.com/458dx8hk)

Die Problematik des Missbrauchs des Begriffs 
„Inklusion“ durch Sonderprojekte

Gastbeitrag von Ralph Milewski

Der Begriff „Inklusion“ wird in vielen Bereichen der 
Gesellschaft als Ideal gefeiert. Er steht für die Vision, 
dass alle Menschen – unabhängig von körperlichen, 
geistigen oder sozialen Unterschieden – gleichberech-
tigt am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. 
Doch in der Praxis wird der Begriff oft missverständ-
lich oder irreführend verwendet, besonders in soge-
nannten „Sonderprojekten“, die gezielt Menschen mit 
und ohne Behinderungen zusammenführen sollen. 
Ein Beispiel dafür ist die Aktion Mensch, die sich in-
tensiv für die Förderung von Menschen mit Behinde-
rungen einsetzt, den Begriff „Inklusion“ jedoch häu-
fig für Projekte verwendet, die in Wirklichkeit nur eine 
temporäre Integration oder Begegnung ermöglichen.

Ralph Milewski © Ralph Milewski

Inklusion versus Integration

Der zentrale Unterschied zwischen echter Inklusion 
und Integration liegt darin, dass Inklusion die voll-
ständige Gleichberechtigung und Selbstverständlich-
keit der Teilhabe aller Menschen betont. Es geht da-
rum, Barrieren abzubauen und eine Umgebung zu 
schaffen, in der niemand ausgegrenzt wird – weder 
strukturell noch sozial. Integration hingegen bedeu-
tet, dass Menschen mit besonderen Bedürfnissen in 
vorgegebene Strukturen eingefügt werden, die oft 
noch nicht vollständig barrierefrei sind. Sie bleiben 




